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A. Landkreis Jerichower Land 
1. Satzungen, Verordnungen und Richtlinien 
 

5 
 
Landkreis Jerichower Land 
 

Satzung zur Festlegung der Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche für die 
allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Jerichower Land 

(Schulbezirkssatzung) 
 
Auf der Grundlage von § 8 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. 
Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, S. 288) in Verbindung mit § 41 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(SchulG LSA) vom 09. August 2018 (GVBl. LSA 2018, S. 244) in den jeweils gültigen Fassungen hat der 
Kreistag in seiner Sitzung am 18.12.2019 für die Schulbezirke und die Schuleinzugsbereiche der 
allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises Jerichower Land die nachfolgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
 
1) Die Schulbezirke der Sekundarschulen werden entsprechend der Anlagen 1-5 festgelegt.  

2) Der Schuleinzugsbereich der Gemeinschaftsschule wird entsprechend der Anlage 6 festgelegt. 

3) Die Schuleinzugsbereiche der Förderschulen werden entsprechend der Anlage 6 festgelegt.  

4) Die Schuleinzugsbereiche der Gymnasien werden entsprechend der Anlage 7 festgelegt. 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt am 1. August 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 27. Oktober 2009, Amtsblatt 
Nr. 27 vom 30. November 2009, außer Kraft. 
 
Burg, den 27.01.2020 
 
 
gez. Dr. Burchhardt 
Landrat  
 
 
Mit Schreiben vom 10.01.2020 stimmte die Schulbehörde den in den Anlagen 1-7 ausgewiesenen 
Schulbezirken/-einzugsbereichen gemäß § 41 Abs. 1 und 2 Schulgesetz LSA uneingeschränkt zu. 
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2. Amtliche Bekanntmachungen 
 

6 
 
Landkreis Jerichower Land 
 

Bekanntmachung über die Auslegung des 18. und 19. Beteiligungsberichtes 
 
Gemäß § 130 Abs. 3 KVG LSA wird der 18. und 19. Beteiligungsbericht des Landkreises hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Der 18./19. Beteiligungsbericht liegt 

 
vom 01.03.2020 bis 15.03.2020 

 
in der Kreisverwaltung des Landkreises Jerichower Land, 39288 Burg, Bahnhofstraße 9, Zimmer 18 c, aus. 
 
Burg, den 23.01.2020 
 
 
gez. Dr. Burchhardt 
Landrat 
______________________________________________________________________________________ 
 

B. Städte und Gemeinden 
1.  Satzungen, Verordnungen und Richtlinien 
 

7 
 
Stadt Gommern 

 
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Gommern für das 

Haushaltsjahr 2020 
 

1. Haushaltssatzung der Stadt Gommern für das Haushaltsjahr 2020 
 
Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014, in 
der jeweils geltenden Fassung, hat die Stadt Gommern die folgende, vom Stadtrat Gommern in der Sitzung 
am 11. Dezember 2019 beschlossene Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen enthält, wird 
 
1. im Ergebnisplan mit dem 

 
a) Gesamtbetrag der Erträge auf       14.148.200 Euro 
 
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf      14.862.000 Euro 

 

2. im Finanzplan mit dem 
 
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 12.401.200 Euro 
 
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  12.826.100 Euro 
 
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf     1.946.000 Euro 
 
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf    1.933.100 Euro 
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e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf    1.507.800 Euro 
 
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf   1.520.700 Euro 
 

festgesetzt. 
 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wasser und Abwasser“ Gommern für das Wirtschaftsjahr 2020 wird 
 
im Erfolgsplan mit 
 
 Erträgen in Höhe von         1.512.920 Euro 
 Aufwendungen in Höhe von         1.512.920 Euro 
 
im Vermögensplan mit 
 
 Einnahmen in Höhe von         1.139.050 Euro 
 Ausgaben in Höhe von         1.139.050 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 578.700 Euro festgesetzt. 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen des Eigenbetriebes „Wasser und 
Abwasser“ Gommern im Wirtschaftsjahr 2020 wird auf 500.000 Euro festgesetzt.  

 
§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigung), wird auf 1.633.900 Euro festgesetzt. 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes „Wasser und Abwasser“ Gommern 
wird im Wirtschaftsjahr 2020 auf 0 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 4.500.000 Euro festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Wirtschaftsjahr 2020 durch den Eigenbetrieb „Wasser und 
Abwasser“ Gommern zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 200.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf  320 v. H. 
 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf     380 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf         350 v. H. 
 

§ 6 
Wertgrenzen für den Einzelnachweis der Investitionsmaßnahmen 

 
Die Wertgrenzen für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen werden gemäß § 1 Abs. 1 i. V. m. 
§ 4 Abs. 4 KomHVO, Anlage 6 B wie folgt festgesetzt: 
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 für Baumaßnahmen auf   10.000 Euro 

 für übrige Investitionsmaßnahmen auf 30.000 Euro. 
 
Bei Investitionen unterhalb der genannten Wertgrenzen sind Einzahlungen und Auszahlungen 
zusammengefasst zu veranschlagen.  
 
Gommern, den 20.01.2020 
 
gez. Hünerbein 
Bürgermeister     (Siegel)      

 

 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende, vom Stadtrat Gommern in seiner Sitzung am 11. Dezember 2019 mit Beschluss Nr. 36/2019 
verabschiedete, Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß Schreiben vom 16.01.2020 wurden die erforderlichen Genehmigungen durch die Kommunalaufsicht 
des Landkreises Jerichower Land hinsichtlich  
 

1. des im § 2 der Haushaltssatzung 2020 auf 578.700 Euro festgesetzten Gesamtbetrages der 
vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, 

2. des im § 3 der Haushaltssatzung 2020 festgesetzten Gesamtbetrages der vorgesehenen 
Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, in Höhe von 1.633.900 EUR für den 
genehmigungspflichtigen Teilbetrag in Höhe von 731.100 Euro,  

3. des im § 4 der Haushaltssatzung 2020 auf 4.500.000 Euro festgesetzten Höchstbetrages der 
Liquiditätskredite, 

4. des im § 2 der Haushaltssatzung 2020 auf 500.000 Euro festgesetzten Gesamtbetrages der 
vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen des Eigenbetriebes „Wasser und Abwasser“ 
Gommern sowie  

5. des im § 4 der Haushaltssatzung 2020 auf 200.000 EUR festgesetzten Höchstbetrages, bis zu dem 
Liquiditätskredite im Wirtschaftsjahr 2020 durch den Eigenbetrieb „Wasser und Abwasser“ Gommern 
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,  

erteilt. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme in der Zeit vom 03.02.2020 bis 11.02.2020, während der 
Dienststunden, im Rathaus der Stadt Gommern, Finanzverwaltung, Walther-Rathenau-Straße 4, Zimmer 5 
öffentlich aus. 
 
Gommern, den 20.01.2020 
 
 
gez. Hünerbein     (Siegel) 
Bürgermeister 
______________________________________________________________________________________ 
 

8 
 
Stadt Möckern 
 

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

1. Haushaltssatzung der Stadt Möckern für das Haushaltsjahr 2020. 
 

Aufgrund des § 100 der Kommunalverfassung LSA vom 17.Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), hat der Stadtrat in der 
Sitzung am 05.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
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§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen enthält, wird 

1. im Ergebnisplan mit dem     

 a) Gesamtbetrag der Erträge auf 21.931.500 EUR 

 b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 21.931.500 EUR 

2. im Finanzplan mit dem     

 a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 20.621.800 EUR 

 b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 19.637.400 EUR 

 c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.016.000 EUR 

 d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.970.200 EUR 

 e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.028.800 EUR 

 f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.059.000 EUR 

festgesetzt.     

      

§ 2 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird auf 578.400 Euro festgesetzt. 

      

§ 3 

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt. 

      

§ 4 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 4.100.000 Euro festgesetzt. 

 

§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

      

1. Grundsteuer 

 1.1  für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 345 v.H. 

 1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 405 v.H. 

      

2. Gewerbesteuer auf 365 v.H. 

      

§ 6 
 

Festsetzung von Wertgrenzen 
 

Für die Veranschlagung von Einzelinvestitionen gemäß § 4 Abs. 4 S. 2 KomHVO werden 
folgende Wertgrenzen für die Stadt Möckern festgesetzt: 
a) Baumaßnahmen ab 200.000 EUR Gesamtauszahlungsbedarf 
Unterhalb der von der Vertretung festgesetzten Wertgrenze liegende Investitionen und zu 
bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen können zusammengefasst werden.     
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Stadt Möckern, 16.12.2019     

gez. von Holly     

Bürgermeister (Dienstsiegel) 
   

   

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

  

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der 
Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes zur 
Einsichtnahme vom 03.02.2020 bis 14.02.2020 im Rathaus, Zimmer 201, öffentlich aus. Die nach § 107 Abs. 4 
und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis 
Jerichower Land am 16.01.2020 erteilt worden. 

Stadt Möckern, 20.01.2020   

gez. von Holly   

Bürgermeister (Dienstsiegel) 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
2.  Amtliche Bekanntmachungen 
 
 

9 
 
Gemeinde Möser 

 
Bekanntmachung über die Teilaufhebung des Bebauungsplanes „Riebebergsbreite“, 

Gemeinde Möser, Ortschaft Möser 
 
Gemäß § 10 BauGB in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Möser am 
10.12.2019 die Teilaufhebung des Bebauungsplans „Riebebergsbreite“ bestehend aus der Planzeichnung, 
den textlichen Festsetzungen und der Begründung mit Umweltbericht als Satzung beschlossen. 
 
Das Aufhebungsgebiet mit einer Flächengröße von 2,7 ha umfasst die Flurstücke 10171 (Teilfläche) und 412/ 
19 (Teilfläche) der Flur 4. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
 

 
 
Der Bebauungsplan „Riebebergsbreite“ kann im Fachbereich 2 / Bauamt der Gemeinde Möser, Brunnenbreite 
7/8, 39291 Möser täglich ab 9.00 Uhr während der Sprechzeiten oder nach Vereinbarung sowie unter 
www.gemeinde-moeser.de von jedermann eingesehen werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Verletzungen der in § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 - 3, Abs. 2, Abs. 2a und Abs. 
3 Satz 2 BauGB in der zur Zeit gültigen Fassung bezeichneten Vorschriften dann unbeachtlich sind, wenn sie 

http://www.gemeinde-moeser.de/
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nicht innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind.  
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen (gem. § 215 BauGB Frist für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften). 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1-2 und Abs. 4 BauGB in der zur Zeit gültigen Fassung über die 
Entschädigung der durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteile sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
gez. Köppen 
Bürgermeister 
______________________________________________________________________________________ 
 

C. Kommunale Zweckverbände 
1. Satzungen, Verordnungen und Richtlinien 
2. Amtliche Bekanntmachungen 
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Trink- und Abwasserzweckverbandes Wahlitz - Menz – Gübs 
 
 

Hinweisbekanntmachung des Wirtschaftsplanes und der Haushaltssatzung des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Wahlitz - Menz - Gübs 

 
Der Wirtschaftsplan und die Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2020 werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Der Wirtschaftsplan liegt nach § 102 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen - Anhalt 
vom 3. Februar 2020 bis zum 14 Februar 2020 zur Einsicht in den Geschäftsräumen des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Wahlitz – Menz – Gübs (Dorfstraße 9 a in 39175 Wahlitz) während der üblichen 
Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Mo. - Do.: 9.00 bis 15.00 Uhr 
Di.:  9.00 bis 17.00 Uhr 
 
 
Wahlitz, den 09. Januar 2020      Wolter 
         Verbandsgeschäftsführer 
______________________________________________________________________________________ 
 

D. Regionale Behörden und Einrichtungen 
1. Satzungen, Verordnungen und Richtlinien 
2. Amtliche Bekanntmachungen  
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Stadt Gommern 
 

Bekanntmachung 
der Beschlüsse zum Jahresabschluss 2018 

des Eigenbetriebes "Wasser und Abwasser" Gommern 
 
Die Stadt Gommern gibt gemäß § 19 Abs. 5 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) die Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Gommern über die Feststellung des Jahresabschlusses 
auf den 31.12.2018 des Eigenbetriebes "Wasser und Abwasser" Gommern bekannt. 
 
Die Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Gommern vom 11. Dezember 2019 lauten wie folgt: 
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(1) Beschluss-Nr.: 41/2019 
 
Der Stadtrat der Stadt Gommern stellt den Jahresabschluss des Eigenbetriebes "Wasser und Abwasser" 
Gommern für das Wirtschaftsjahr 2018 mit folgendem Ergebnis fest: 
 
1.1. Bilanzsumme 

1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite   13.474.310,60 € 

auf 
- das Anlagevermögen    12.480.380,15 € 

- das Umlaufvermögen         993.637,38 € 

- Rechnungsabgrenzungsposten               293,07 € 

 
1.1.2. Davon entfallen auf der Passivseite   13.474.310,60 € 

auf 
- das Eigenkapital       1.031.861,90 € 

- Sonderposten       2.984.635,98 € 

- die Empfangenen Ertragszuschüsse    2.170.583,44 € 

- die Rückstellungen          321.633,51 € 

- die Verbindlichkeiten      6.965.595,77 € 

 
1.2. Jahresgewinn             28.889,58 € 

1.2.1. Erträge         1.524.741,80 € 
1.2.2. Aufwendungen        1.495.852,22 € 
 
 (2) Beschluss-Nr.: 42/2019 
 

Der Stadtrat der Stadt Gommern beschließt, den Jahresgewinn 2018 in Höhe von 28.889,58 € auf 
neue Rechnung vorzutragen. 
 
(3) Beschluss-Nr.: 43/2019 
 
Der Betriebsleitung des Eigenbetriebes "Wasser und Abwasser" Gommern wird Entlastung für das 
Wirtschaftsjahr 2018 erteilt. 
 
Der Bestätigungsvermerk des mit der Rechnungsprüfung beauftragten Abschlussprüfers lautet wie folgt: 
 
"Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes „Wasser und Abwasser“ Gommern, Gommern – 
bestehend aus Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2018 bis zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebes „Wasser 
und Abwasser“ Gommern, Gommern für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31.12.2018 geprüft. 
 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen-Anhalt und den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Verbandes 
zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 und 

 
vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes. In 

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Sachsen-Anhalt und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 
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Dessau-Roßlau, 27. Mai 2019 
 DR. DORNBACH & PARTNER TREUHAND GMBH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Steuerberatungsgesellschaft  
 
 Nitschke Balke 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

                            
Im Original unterzeichnet! 

 
Am 21. November 2019 hat das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Jerichower Land den 
Feststellungsvermerk zur Prüfung des Jahresabschlusses unter dem Aktenzeichen 14 09 03/40-18 gemäß 
§ 19 Abs. 3 und 5 EigBG LSA i.d.F. vom 17. Juni 2014, geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Juni 
2018 (GVBl. LSA S. 166, 179) i.V.m. § 142 KVG LSA in der vom 17. Juni 2014, zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 166) mit folgenden dem Wortlaut erteilt: 
 
"Das Rechnungsprüfungsamt schließt sich den Ausführungen der Wirtschaftsprüfung an und erteilt folgenden 
uneingeschränkten Feststellungsvermerk: 
Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 27. Mai 2019 abgeschlossener Prüfung durch die 
mit der Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dornbach und Partner Treuhand 
GmbH, Antoinettenstraße 37, Dessau-Roßlau die Buchführung und der Jahresabschluss 2018 des 
Eigenbetriebes "Wasser und Abwasser" Gommern den gesetzlichen Vorschriften und der 
Betriebssatzung entsprechen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht im Einklang mit 
dem Jahresabschluss." 
 
gez. Pilz 
 
Der Jahresabschluss 2018, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht des Eigenbetriebes "Wasser und 
Abwasser" Gommern liegen gemäß § 118 Abs. 4 KVG LSA in Verbindung mit § 19 Abs. 5 EigBG LSA in der 
Zeit vom 11.02.2020 bis 25.02.2020 während der Sprechzeiten zur Einsichtnahme im Eigenbetrieb "Wasser 
und Abwasser" Gommern mit Sitz in der Stadtverwaltung Gommern, Platz des Friedens 10, 39245 Gommern, 
Zimmer 2 öffentlich aus. 
 
Gommern, den 13.01.2020 
 
 
gez. Hünerbein  
Bürgermeister 
______________________________________________________________________________________ 
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Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark   
Akazienweg 25 ● 39576 Stendal 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Beschluss 

vom 16.01.2020 
 
Freiwilliger Landtausch: Lübars 
Landkreis: Jerichower Land 
Verfahrensnummer: JL 9/0884/02 
 
I Beschluss 
Hiermit wird der freiwillige Landtausch Lübars nach § 103 c Abs. 2 i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 2 und § 86 Abs. 2 
Nr. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der geltenden Fassung angeordnet. 
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Verfahrensgebiet 
Dem Verfahren unterliegen folgende Flurstücke:  

Gemarkung Flur Flurstücke 

Lübars 
 

1 
2 

2/16; 34 
23/4 

 
Die Verfahrensfläche beträgt ca. 2,09 ha. Die betreffenden Flurstücke sind auf der zu diesem Beschluss 
gehörenden Gebietskarte farbig gekennzeichnet. 
 
II Gründe 
Der Beschluss beruht auf berechtigten Anträgen der Teilnehmer zur Verfahrensdurchführung gemäß § 103 a 
Abs. 1 FlurbG. 
 
Der freiwillige Landtausch dient agrarstrukturellen Interessen. Für den forstwirtschaftlichen Betrieb wird durch 
die Arrondierung von Grundstücken eine Verbesserung der Betriebsstruktur erzielt. 
 
III Anmeldung von unbekannten Rechten 
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich, aber zur Beteiligung am Verfahren 
berechtigen, werden aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von 3 Monaten – gerechnet vom ersten Tag der 
Bekanntmachung dieses Beschlusses - bei dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark 
anzumelden. 
 
Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes innerhalb einer von dieser zu setzenden weiteren Frist 
nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen. 
 
Werden die Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann das 
Amt die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. 
 
IV Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen den Beschluss kann innerhalb von einem Monat nach der Bekanntgabe Widerspruch beim Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazienweg 25, 39576 Stendal, erhoben werden. 
 
 
Im Auftrag 
 
 (DS) 
gez. Hausdorf 
Sachgebietsleiterin 
 
Datenschutzrechtliche Hinweise 
 
Aufgrund unseres gesetzlichen Auftrages nach dem Flurbereinigungsgesetz verarbeiten wir im vorliegenden 
Verfahren personenbezogene Daten nach Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung.  
Weitergehende Informationen finden Sie unter: http://lsaurl.de/alffaltmarkds  
 

http://lsaurl.de/alffaltmarkds


Amtsblatt des Landkreises Jerichower Land,   14. Jahrgang, Nr. : 2 vom 31.01.2020  Seite 41 

 
 

 
______________________________________________________________________________________ 
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E. Sonstiges 
 
1. Amtliche Bekanntmachungen 
2. Sonstige Mitteilungen 
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Jagdgenossenschaft Gommern 
 

Einladung 
zur nicht - öffentlichen Versammlung 
der Jagdgenossenschaft Gommern 

 
Am Freitag, dem 06.03.2020 findet um 19.00 Uhr im Volkshaus Gommern, Fuchsbergstr. 5, 39245 Gommern 
eine nicht – öffentliche Versammlung der Jagdgenossenschaft Gommern statt.  
 
Tagesordnung:  
 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung 

3. Feststellung der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen und der von diesen gehaltenen Flächen  

4. Rechenschaftsbericht, Kassenbericht 

5. Bericht der Jagdpächter 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages 

7. Beschlussfassung über die Neuwahl des Vorstandes. Es werden die Positionen des Vorsitzenden, 

des Schriftführers und des Kassenführers neu besetzt. Weiterhin kann die Versammlung bis zu 2 

Beisitzer wählen. 

8. Verschiedenes 

Die Jagdgenossen im Sinne des § 2 Absatz 1 der Satzung der Jagdgenossenschaft Gommern werden hiermit 
zur Versammlung eingeladen. Eine persönliche Einladung erfolgt nicht. Die Stimmberechtigung der Mitglieder 
und schriftlich Bevollmächtigten wird vor Beginn der Versammlung geprüft. Die Mitglieder und 
Bevollmächtigten werden deshalb gebeten, ihre Ausweispapiere und etwaige Vollmachten bereit zu halten. Im 
Falle von Unklarheiten müssen Vertretungsbefugnis und Stimmberechtigung durch Vorlage entsprechender 
Unterlagen (neben Ausweispapieren ggfs. auch Grundbuchauszüge, Erbscheine, Zustimmungserklärungen 
von Miterben oder ähnlichem) nachgewiesen werden. 
 
gez. Christian Wetzel 
Vorsitzender  
______________________________________________________________________________________ 
 

Impressum:  
Herausgeber: Redaktion: 
 Landkreis Jerichower Land 
Landkreis Jerichower Land Kreistagsbüro 
PF 1131  39288 Burg, Bahnhofstr. 9 
39281 Burg Telefon: 03921 949-1700 
 Telefax: 03921 949-9507 
 E-Mail: Kreistagsbuero@lkjl.de 
 Internet: www.lkjl.de 
 Redaktionsschluss: 20./bzw. 21. des Monats 
 Erscheinungstermin: letzter Arbeitstag des Monats 
  
Das Amtsblatt kann im Internet auf der Website des Landkreises Jerichower Land (www.lkjl.de) oder in der 
Kreisverwaltung des Landkreises Jerichower Land in Burg, Bahnhofstraße 9, Kreistagsbüro und in den 
Verwaltungen der Städte und Gemeinden eingesehen werden. 
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